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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Blitzlöser Schnellgrundreiniger 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Grundreiniger PVC 

Es liegen keine Informationen vor. 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Obermark Chemie GmbH & Co. KG Firmenname: 
Chemisch-technische Erzeugnisse 
Feldstr. 33 Straße: 
D-33609 Bielefeld Ort: 

Telefon: 0521-34118 Telefax: 0521-323162 
E-Mail: info@obermark-chemie.de 

Herr Obermark Ansprechpartner: 0521-34118 Telefon: 
0521-34118 Auskunftgebender Bereich: 

+49 (0)30-30686790 1.4. Notrufnummer: 

Nur für gewerbliche Verbraucher. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. 
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist 
die Gebrauchsanleitung einzuhalten. 

Weitere Angaben 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Gefahrenbezeichnungen: C - Ätzend 
R-Sätze: 
Verursacht Verätzungen. 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenkategorien: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1B 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3 
Gefahrenhinweise: 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 
Dinatriummetasilikat 
Isotridecylalkohol, ethoxyliert (3/4/5 EO) 
Natriumhydroxid 

Signalwort: Gefahr 
Piktogramme: GHS05 
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H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gefahrenhinweise 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sicherheitshinweise 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 

EG-Nr. Anteil Bezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
REACH-Nr. 

203-961-6 5-15 % 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 
Xi - Reizend  R36 112-34-5 
Eye Irrit. 2; H319 603-096-00-8 

202-859-9 <5 % Benzylalkohol 
Xn - Gesundheitsschädlich  R20/22 100-51-6 
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 603-057-00-5 

205-483-3 <5 % 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 
C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich  R20/21/22-34 141-43-5 
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314 603-030-00-8 

229-912-9 <5 % Dinatriummetasilikat 
C - Ätzend, Xi - Reizend  R34-37 6834-92-0 
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335 014-010-00-8 

203-905-0 <5 % 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 
Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R20/21/22-36/38 111-76-2 
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 
H315 

603-014-00-0 

* 1 - < 5 % Isotridecylalkohol, ethoxyliert (3/4/5 EO) 
Xi - Reizend  R41 * 
Eye Dam. 1; H318 

* 

215-185-5 <5 % Natriumhydroxid 
C - Ätzend  R35 1310-73-2 
Skin Corr. 1A; H314 011-002-00-6 

225-768-6 < 1  % Trinatriumnitriltriacetat 
Carc. Cat. 3, Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R40-22-36 5064-31-3 
Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H351 H302 H319 607-620-00-6 

227-813-5 < 1  % (R)-p-Mentha-1,8-dien 
Xi - Reizend, N - Umweltgefährlich  R10-38-43-50-53 5989-27-5 
Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 
(M-Factor = 1); H226 H315 H317 H400 H410 

601-029-00-7 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Allgemeine Hinweise 

Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren. Bei Atembeschwerden Sauerstoff 
geben. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

Nach Einatmen 
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Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: 
Wasser. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 
Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

KEIN Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). 
Sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine Daten verfügbar. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Geeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 
Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Kontaminiertes Löschwasser gem. den behördlichen Vorschriften entsorgen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt. 
Augenkontakt. Einatmen. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

An einem Ort mit einer Auffangwanne lagern, so dass bei Auslaufen der Schutz des Grundwassers 
gewährleistet wird. Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
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Zu vermeidende Stoffe: Säure. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Zusammenlagerungshinweise 

8 Lagerklasse nach TRGS 510: 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 

4(II) 5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5989-27-5 28 

1,5(I) 10 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 67 

2(I) 2 2-Amino-ethanol 141-43-5 5,1 

4(II) 10 2-Butoxyethanol 111-76-2 49 

Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Proben.- 
Zeitpunkt 

Parameter Grenzwert Unters.- material Bezeichnung CAS-Nr. 

111-76-2 2-Butoxyethanol U 100 mg/l c Butoxyessigsäure 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Fernhalten von: Nahrungsmitteln Getränken Futtermitteln Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). NR 
(Naturkautschuk, Naturlatex). CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). FKM 
(Fluorkautschuk).  
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. 

Handschutz 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
Körperschutz 

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung Geeignetes Atemschutzgerät: 
Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140). 

Atemschutz 

hellgelb 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
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produktspezifisch Geruch: 

Prüfnorm 

pH-Wert (bei 20 °C): 13,5 

Zustandsänderungen 
Nicht bestimmt Schmelzpunkt: 
Nicht bestimmt Siedebeginn und Siedebereich: 
Nicht bestimmt Sublimationstemperatur: 
Nicht bestimmt Erweichungspunkt: 

Nicht bestimmt Flammpunkt: 

Dichte (bei 20 °C): 1,065 g/cm³ 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Ätzend auf vielen Metallen, wobei Wasserstoff freigesetzt wird welcher zusammen mit Luft ein explosives 
Gemisch bildet. 

Vor Frost schützen. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Heftige Reaktionen mit: Säure. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 
Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst. 

Akute Toxizität 
Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst. 
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Bezeichnung CAS-Nr. 

Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 

Ratte LD50 5660 mg/kg oral 

Kaninchen LD50 4120 mg/kg dermal 

100-51-6 Benzylalkohol 

Ratte LD50 1230 mg/kg GESTIS oral 

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l 

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l 

141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 

Ratte LD50 1515 mg/kg oral 

Kaninchen LD50 1025 mg/kg IUCLID dermal 
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l 

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l 

6834-92-0 Dinatriummetasilikat 

rat LD50 800 - 1400 
mg/kg 

oral 

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 

Ratte LD50 470 mg/kg oral 

ATE 1100 mg/kg dermal 
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l 

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l 

5064-31-3 Trinatriumnitriltriacetat 

ATE 500 mg/kg oral 

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien 

Ratte LD50 > 2000 mg/kg oral 

Kaninchen LD50 > 2000 mg/kg IUCLID dermal 

Reiz- und Ätzwirkung 
Reizwirkung an der Haut: ätzend.  
Reizwirkung am Auge: ätzend. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Nicht zu erwarten. 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit 
der Haut. 

keine Daten vorhanden 
Spezifische Wirkungen im Tierversuch 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Keine Ökotoxikologischen Daten vorhanden. 
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CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 112-34-5 

Akute Algentoxizität ErC50 > 100 mg/l Scenedesmus sp. 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 > 100 mg/l Daphnia magna 
2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 141-43-5 

Akute Fischtoxizität 96 h IUCLID LC50 150 mg/l Onchorhynchus mykiss 
Akute Algentoxizität 72 h ErC50 22 mg/l Desmodesmus subspicatus 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 65 mg/l Daphnia magna 
Dinatriummetasilikat 6834-92-0 

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203 LC50 3185 mg/l Brachydanio rerio 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 4857 mg/l Daphnia magna 
2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 111-76-2 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 1490 mg/l Lepomis macrochirus 
Natriumhydroxid 1310-73-2 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 45,4 mg/l Onchorhynchus mykiss 
(R)-p-Mentha-1,8-dien 5989-27-5 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 0,7 mg/l Pimephales promelas 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 0,42 mg/l Daphnia magna 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und 
sind vollständig aerob abbaubar. Das Produkt trägt nicht zum AOX Wert des Wassers bei. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
keine Daten vorhanden 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 

Log Pow Bezeichnung CAS-Nr. 
112-34-5 0,56 (25°C) 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 
100-51-6 1,05 Benzylalkohol 
141-43-5 -1,91 (25°C) 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) 
111-76-2 0,81 (25°C) 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 
5989-27-5 4,23 (R)-p-Mentha-1,8-dien 

keine Daten vorhanden 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Das Gemisch enthält keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter 
Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthält keine PBT-Stoffe (PBT = persistent, 
bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 

Nicht zu erwarten. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen. 
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Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer: UN 1824 

NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 

III 14.4. Verpackungsgruppe: 

8 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: C5 
Begrenzte Menge (LQ): LQ7 

80 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Freigestellte Menge: E1 
Beförderungskategorie: 3 

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 

14.1. UN-Nummer: UN 1824 

NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 

14.4. Verpackungsgruppe: III 

Gefahrzettel: 8 

C5 Klassifizierungscode: 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

14.5. Umweltgefahren 

nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 

Zusätzliche Hinweise 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
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Nationale Vorschriften 

1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
WGK-Selbsteinstufung Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 
10 Entzündlich. 
20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. 
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
34 Verursacht Verätzungen. 
35 Verursacht schwere Verätzungen. 
36 Reizt die Augen. 
36/38 Reizt die Augen und die Haut. 
37 Reizt die Atmungsorgane. 
38 Reizt die Haut. 
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. 
41 Gefahr ernster Augenschäden. 
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
50 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem 
Stand der Kenntnis zum Überarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den 
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
Produkt mit anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die Angaben dieses 
Sicherheitsdatenblattes nicht ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material übertragbar. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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